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N
ach geltendem Recht ist die
Betreuungsvereinbarung in
der Regel nicht mehr als die

Verständigung auf einen Complianceko-
dex: Doktorand und betreuender Wis-
senschaftler versichern gegenseitig, sich
rechtskonform zu verhalten, nämlich die
sich aus dem Hochschulrecht, den Pro-
motionsordnungen und – auf der Seite
des Wissenschaftlers – dem Dienstrecht
ergebenden wechselseitigen gesetzli-
chen Verpflichtungen einzuhalten.

Beispiel Baden-Württemberg
Dabei will das LHG Baden-Württem-
berg nicht stehen bleiben. Mit dem Drit-
ten Hochschulrechtsänderungsgesetz
wurde der Abschluss einer Betreuungs-
vereinbarung zwischen Doktoranden
und Betreuern nunmehr gesetzlich vor-
geschrieben: Diese Promotionsverein-
barung „wird“ nach § 38 Abs. 5 Satz 3
LHG zwischen Promovierenden und
Betreuern in Schriftform und mit „Min-
destinhalten“ geschlossen. Auch das
Hochschulzukunftsgesetz NRW sieht in
§ 67 Abs. 2 Satz 3 den Abschluss einer
Betreuungsvereinbarung vor, deren
Partner, wie sich aus dem Gesetzeszu-
sammenhang ergibt, Doktorand und
wissenschaftlicher Betreuer sein sollen.
Die hier geregelte Betreuungsvereinba-

rung ist als öffentlich-rechtlicher Ver-
trag zu qualifizieren, der gemäß den
hochschulrechtlichen Vorgaben abzu-
schließen ist. Auf diese Verrechtlichung
des Betreuungsverhältnisses gelangen
die §§ 54 Satz 1 ff. LVwVfG, die in § 62

Satz 2 LVwVfG subsidiär auf die Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs
verweisen, zur Anwendung.

Ziele und Probleme des 
Gesetzes

Kern des nach § 38 Abs. 5 Satz 3 LHG
Baden-Württemberg festzulegenden
Mindestinhalts der Betreuungsverein-
barung, auf den sich Betreuer und Dok-
torand zu einigen haben, sind Zeitpläne
für regelmäßige Betreuungsgespräche
und Sachstandsberichte des Doktoran-
den einerseits (Nr. 1) und die bei Abga-
be der Dissertation festzulegenden Be-
gutachtungszeiten andererseits (Nr. 5).
Bei der zuletzt genannten Regelung ist
zweifelhaft: Sollen bereits in der Be-
treuungsvereinbarung die Begutach-

tungszeiten nach Abgabe der Dissertati-
on festgelegt sein? Oder soll lediglich
ein Zeitrahmen vorgesehen werden, in-
nerhalb dessen bei Abgabe der Disserta-
tion die Begutachtungszeiten (von
wem?) festgelegt werden? Wie dem
auch sei: Die Begutachtungszeiten müs-
sen bei sinngemäßer Auslegung unter
dem Vorbehalt geänderter Verhältnisse,
insbesondere neuer zusätzlicher Belas-
tungen, aber auch der Familiensituation
des Hochschullehrers, stehen. Eine ver-
bindliche Festlegung von konkreten Be-

gutachtungszeiten ist zu-
dem weder mit der Lehr-
freiheit noch mit der Wis-
senschaftsfreiheit zu ver-
einbaren. Für eine her-
vorragende, aber knappe
Dissertation bedarf man

weitaus weniger Zeit als für eine um-
fangreiche, inhaltlich und sprachlich
problematische Dissertation, die nach
einer ersten Korrektur nochmals zu-
rückzugeben ist. Der Gesetzgeber, der
hierfür kein Gespür hat, muss sich zu-
dem fragen lassen, warum er hinsicht-
lich der Korrekturfristen den Betreuer
von Dissertationen in die Pflicht neh-
men möchte, für die weiteren Gutachter
aber keinerlei rechtliche Vorgaben
macht.

§ 38 Abs. 5 Satz 3 LHG geht davon
aus, dass sich Betreuer und Doktorand
über Abschluss und Inhalt der Betreu-
ungsvereinbarung verständigen. Die
Verständigung kann scheitern, sei es,
dass Betreuer oder Doktorand eine sol-
che vertragliche Bindung überhaupt ab-
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lehnen, sei es, dass sie sich über deren
Inhalt nicht einigen können. Da aber
gem. § 38 Abs. 3 Satz 1 LHG der Dok-
torandenstatus Voraussetzung für die
Verleihung des Doktorgrades ist, hätte
dies zur Konsequenz, dass ein materiell
gegebener Promotionsanspruch nicht
durchzusetzen wäre. Kann es aber ver-
fassungsrechtlich zulässig sein, Forscher
an einer Fakultät von der Promotion
auszuschließen, die ihre Dissertation
ohne Betreuungsvereinbarung angefer-
tigt haben? Nach ganz herrschender
Meinung sind Promotionen mit Blick
auf die verfassungsrechtliche Garantie
der Forschungsfreiheit, Art. 5 Abs. 3
Satz 1 GG, auch dann zu begutachten
und gegebenenfalls anzunehmen, wenn
diese ohne vorherige Betreuung durch
einen Hochschullehrer eingereicht wur-
den. Dementsprechend kann die Pro-
motion nicht abgelehnt werden, weil vor
der Erbringung der Forschungsleistung
keine Betreuungsvereinbarung abge-

schlossen wurde. Es wäre schlechter-
dings unverhältnismäßig, eine inhaltli-
chen Maßstäben genügende For-
schungsleistung aufgrund fehlender Ver-
fahrensanforderungen, etwa einer Be-
treuungsvereinbarung, scheitern zu las-
sen. Daraus resultiert, dass auch nach
der Neufassung des § 38 Abs. 5 LHG

der Abschluss einer Betreuungsverein-
barung jedenfalls dann keine notwendi-
ge Voraussetzung für die Verleihung des
Doktorgrades sein kann, wenn die For-
schungsleistung bereits erbracht wurde.

Eine andere Frage ist, ob der Dokto-
rand, aber auch der Betreuer, einen An-
spruch auf Abschluss einer Betreuungs-

vereinbarung mit einem bestimmten In-
halt hat: Kann aus § 38 Abs. 5 Satz 3
LHG Baden-Württemberg ein subjektiv-
öffentliches Recht auf Abschluss einer
Betreuungsvereinbarung mit den dort
geregelten Mindestinhalten hergeleitet
werden? Einem derartigen Anspruch
steht der von der Lehrfreiheit verfas-

sungsrechtlich geschützte
Freiraum des Betreuers
entgegen. Art. 5 Abs. 3 GG
garantiert Hochschulleh-
rern mit der Freiheit der
Lehre auch einen Frei-
raum bei der Betreuung
von Doktoranden. Die

Hochschullehrer sind bei der Betreuung
ihrer Doktoranden nicht nur inhaltlich,
sondern auch in formeller und methodi-
scher Hinsicht frei. Ob die wissenschaft-
liche Betreuung eines Doktoranden in
eine förmliche Vereinbarung gegossen
wird oder in einem akademischen Ver-
trauensverhältnis ohne Festlegung von
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»Die Hochschullehrer sind bei der
Betreuung ihrer Doktoranden in
inhaltlicher, formeller und
methodischer Sicht frei.«
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Mindestinhalten erfolgt, ist eine Metho-
denfrage, deren Entscheidung allein
beim Hochschullehrer liegt. Dieser ent-
scheidet im Benehmen mit seinem Dok-
toranden, zu welchem Zeitpunkt und
wie er seine Doktoranden beim Fort-
gang ihrer Arbeit fachlich unterstützt, in
welchem Umfang Betreuungsgespräche
– auch zur Überwindung persönlicher
Krisen – bei der Erstellung der Disserta-

tion stattfinden, wie er sich von der Ein-
haltung der Regeln guter wissenschaftli-
cher Praxis überzeugt und wie sich die
Fertigstellung einer Dissertation in ei-
nem bestimmten Zeitlimit erreichen
lässt.

In der Praxis besteht seit jeher ein
besonderes Verhältnis wechselbezügli-
chen Austausches: Zwischen Betreuer
und seinem Doktoranden herrscht ein
auf die Promotion bezogenes Vertrau-
ensverhältnis. Der Formenzwang und
mit ihm die naiven Hoffnungen, die in
eine Verrechtlichung des Promotions-
verhältnisses gelegt werden, sind dem
von gegenseitigem Vertrauen getrage-
nen, situationsgerecht erfolgenden Zu-
sammenwirken von fachlich erfahrenem
Betreuer und Doktorand letztlich ab-
träglich. Zugespitzt formuliert: Das Ver-
trauen, das der zu Betreuende in die
fachliche Kompetenz des Hochschulleh-
rers setzt und auch setzen muss, kann
nicht zum Gegenstand paritätisch aus-
zuhandelnder Vereinbarungen gemacht

werden. Entsprechendes gilt für die
Doktoranden. Ihnen muss es auf Grund
der ihnen zukommenden Studier- und
Wissenschaftsfreiheit letztlich frei ste-
hen, ob sie ein Promotionsvorhaben in-
nerhalb der Bindungen einer förmlichen
Betreuungsvereinbarung oder unabhän-
gig davon durchführen wollen.

Wann ist eine Einschränkung
der Lehrfreiheit möglich?

Nun mag man einwenden, dass der Ge-
setzgeber zur Einschränkung bzw. zur

Ausgestaltung der in Art. 5 Abs. 3 GG
garantierten Lehr- und Wissenschafts-
freiheit berechtigt sei. Eine Einschrän-
kung oder Ausgestaltung der Lehr- und
Wissenschaftsfreiheit ist aber nur in en-
gen verfassungsrechtlichen Grenzen
statthaft. Die Lehr- und Wissenschafts-
freiheit unterliegt lediglich grundrechts-
immanenten Schranken. Diese sind aus
dem Kontext der Verfassung zu ermit-

teln. Weitestgehend kon-
sentierte Schranken der
Lehrfreiheit betreffen etwa
die sich aus den Curricula
ergebenden Grenzen der
Wahl von Vorlesungsge-
genständen, die Orientie-
rung der Stoffvermittlung

an Modulhandbüchern oder auch Eva-
luationen von Vorlesungsveranstaltun-
gen. Die Begrenzung der Lehrfreiheit
durch Promotionsvereinbarungen wird
nicht von derart gewichtigen verfas-
sungsrechtlichen Zielsetzungen getra-
gen. Denn wenn als wesentliches Ziel
genannt wird, man wolle wissenschaftli-
chem Fehlverhalten entgegenwirken, so
sind Promotionsvereinbarungen keine
geeignete Maßnahme. Seit jeher – und
völlig unbestritten – gehört es zu den
Verpflichtungen der Hochschullehrer,
sich von der Beachtung der Regeln gu-
ter wissenschaftlicher Praxis bei der Ab-
fassung von Promotionen zu überzeu-
gen. In der Vergangenheit hat sich er-
wiesen, dass in Promotionen vielfach
ungenau und unvollständig zitiert wur-
de, darüber hinaus gar Plagiate in nicht
geringer Zahl erfolgt sind. Für diese
Problematik sind Betreuer und Dokto-
randen mittlerweile sehr sensibilisiert.
Von einer entsprechenden Regelung in
einer Betreuungsvereinbarung lässt sich

keine weitere Sensibilisie-
rung, aber auch keine höhe-
re Vermeidungsrate von Pla-
giatsfällen erwarten. Sie ist
nicht geeignet, in effektiver
Weise die Qualität von Pro-
motionen zu verbessern.

Gestörtes Betreuungs -
verhältnis

Wenn der Doktorand den in der Pro-
motionsvereinbarung festgelegten Zeit-
plan nicht einhält oder die regelmäßi-
gen Sachstandsberichte versäumt, muss
das Betreuungsverhältnis aufgelöst wer-
den können. Den Weg dazu ebnet § 62
S. 2 LVwVfG mit der Anordnung der
subsidiären Geltung der Vorschriften
des Bürgerlichen Rechts: Die Betreu-
ungsvereinbarung kann wie jeder auf

Dauer gerichteter Schuldvertrag nach
§ 314 Abs. 1 BGB aus wichtigem Grund
gekündigt werden. Unentschuldigte
zeitliche Verzögerungen der Arbeit oder
die Versäumung  von Sachstandsberich-
ten stellen, wenn sie gravierend sind, ei-
nen solchen wichtigen Grund dar.  Eine
etwaige Kündigung der Promotionsver-
einbarung ändert entsprechend der obi-
gen Ausführungen nichts an der Zulas-
sung als Doktorand. Er arbeitet nun-
mehr  auf eigenes Risiko bis zum Zeit-
punkt des Erlöschens der Zulassung. 

Der Bruch der Betreuungsvereinba-
rung kann zu Schadensersatzpflichten
führen. Zu denken ist in erster Linie an
Verzögerungsschäden auf der Seite des
Doktoranden: Verzögert sich die Begut-
achtung gegenüber der vorgegebenen
Begutachtungszeit, kann das zur Folge
haben, dass der Doktorand erst später
eine besser dotierte Stelle, etwa als An-
walt, erhält. Umgekehrt kann eine vom
Doktoranden verursachte Verzögerung
der Promotion zu finanziellen Ausfällen
auf Seiten des Betreuers führen. Etwa
kann die weitere Förderung eines Pro-
jekts, zu dessen Bestandteilen das Pro-
motionsvorhaben gehörte, eingestellt
werden. 

Symbolisch oder gar
aktionistisch

Der in einigen Landeshochschulgeset-
zen eingeschlagene Weg zu rechtsver-
bindlichen Betreuungsvereinbarungen
führt in die Irre. Die Verleihung des
Doktorgrades kann und muss auch
dann erfolgen, wenn zuvor keine Be-
treuungsvereinbarung abgeschlossen
worden war. Ein Abschlusszwang schei-
tert an der Lehrfreiheit des Betreuers
und an der Wissenschafts- sowie Stu-
dierfreiheit des Doktoranden. Freiwillig
abgeschlossene Vereinbarungen werfen
im Falle von Pflichtverletzungen Fragen
der Haftung auf. Die im LHG Baden–
Württemberg erfolgte Verrechtlichung
der Vertrauensbeziehung zwischen dem
Hochschullehrer und seinem Doktoran-
den ist ein Fall symbolischer oder gar
aktionistischer Gesetzgebung und da-
mit der falsche Weg.

Kurzfassung eines in Ordnung der Wissenschaft
2014, S. 103ff. veröffentlichten Beitrags. Die
Langfassung ist unter www.ordnungderwissen-
schaft.de abrufbar.
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»Promotionsvereinbarungen sind
keine geeignete Maßnahme, um
wissenschaftlichem Fehlverhalten
entgegenzuwirken.«

»Der Bruch der Betreuungs -
vereinbarung kann zu
Schadensersatzpflichten führen.«


